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Gewalt auf dem Bildschirm

In der Sommersession 1989 verabschiedeten die Eidgenössischen Räte den

neuen Artikel 135 des Strafgesetzbuches mit folgendem Wortlaut:

«1. Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände
oder Vorführungen, die, ohne einen schutzwürdigen kulturellen oder
wissenschaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen
Menschen oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elementare
Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt,
lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder

zugänglich macht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.
2, Die Gegenstände werden eingezogen.
3. Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe Gefängnis oder
Busse.»

Der Artikel wird 1990 in Kraft gesetzt. Die Gesellschaft und mit ihr die Schule
hat damit das Problem erledigt, abgehakt, und wir können zur Tagesordnung
übergehen - oder vielleicht doch nicht? Zwar wird mit diesem Gesetz der

Zugang zu den allerschlimmsten Schockern erschwert (nicht einmal verunmöglicht),

aber die Frage, wie wir in unserer Gesellschaft mit der Gewalt (und ihrer
Darstellung) umgehen, bleibt weiterhin offen. Es wird auch in Zukunft
Primarschüler geben, die auf dem morgendlichen Schulweg vor den Kameraden
prahlen, sie hätten bis zehn Uhr in der Nacht den ganz «brutalen» Krimi sehen
dürfen. Wir werden auch nächstes Jahr die Pausenplatzkämpfe beobachten
können, die manchmal wie nachgestellte Kung Fu-Filme aussehen.
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Gewalt auf dem Bildschirm

An einer Tagung im Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon (ZH) im Juni

dieses Jahres wurde der Versuch unternommen, Hintergründe zum Phänomen

«Brutalo» aufzuzeigen. Ausserdem wurde nach Wegen gesucht, wie wir
Gewalt und Aggression in unserer Gesellschaft ganz allgemein besser bewältigen

könnten. Dabei kam eindeutig zum Ausdruck, dass das Brutalo-Verbot
allein nur ein Zeichen sein kann, und dass die Darstellung von Gewalt nicht
einfach mit der wirklichen, alltäglichen Gewalt gleichgestellt werden darf.
Andernfalls würde folgendes Zitat von Heinz Bonfadelli zutreffen:

«Für den Schrecken in dieser Welt wird fälschlicherweise das Bild über sie,

nicht aber sie selbst verantwortlich gemacht.»

Die «Geschichte» des Brutalos

«Das Problem von Gewalt im Film ist so alt wie die Filmgeschichte selbst.» Mit
diesem Zitat (des Publizisten Georg Seessien, Mitherausgeber des Werkes

«Grundlagen des populären Films» im Rowohlt Verlag», soll angedeutet werden,

dass ein schon seit langem existierendes Phänomen durch die heute

mögliche allgemeine Verbreitung erst akut geworden ist. Eine weitere Aussage
des Publizisten Georg Seessien: «Der grosse Teil des Unterhaltungsfilms verhält
sich gegenüber seinem Publikum terroristisch, insofern es ihn in Angst versetzt,
ihm keine Möglichkeit zur Reflexion lässt, ihm gewohnte Sicherheiten raubt,
ihm das Vertraute fremd, ja grauenhaft macht, ihn zum wehrlosen Opfer
macht. Und der grosse Teil des Publikums ist von einem Film, der sich allzusehr

solch terroristischer Gestaltung enthält, eher enttäuscht.» Schon in der Frühzeit
des Films kamen die Zuschauer auch deshalb in die Kinos, «um sich erschrek-
ken zu lassen, um einen Flirt mit dem Grauen zu wagen», zum Beispiel mit dem
Film «Fantomas» (1919). In den sechziger Jahren begann sich die Filmproduktion

in Wellen zu entwickeln: Italowestern, Karatefilm, Selbstjustizfilm usw. In

Hollywood entstanden die Superproduktionen wie «Star Wars», supertechnische

Spektakel mit aufwendigen Spezialeffekten. Gegen diese den Markt
beherrschenden ausserordentlich teuren Filme kannte die Konkurrenz nur ein

Mittel; nämlich ein extrem billiges Kino, das durch die Darstellung nackter
Gewalt eine gewisse Schicht von Zuschauern anzusprechen vermochte. Mit der
Zeit wurde dieses «arme Kino der Gewalt» sogar die einzige Chance für junge
Regisseure, ausserhalb Hollywoods überhaupt arbeiten zu können. Für einzelne
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